
für beamtinnen und beamte

Besoldungslücke:

Fortschreibung der 
 Ungerechtigkeit

Familienpflegezeit
Regelungen im Dienstrecht

Elektronische Verwaltung
Mehr als Technik!

Au
sg

ab
e 

04
 

30
.0

4.
20

15
 

w
w

w
.b

ea
m

te
n-

m
ag

az
in

.d
e



3 magazin für beamtinnen und beamte

EDITORIAL

INHALT

Titel
DGB präsentiert Besoldungsreport 2015 4

Aus dem Bund 8

Aus den Ländern 10

Aus den Gewerkschaften
Stress im Polizeidienst
5. Arbeitsschutzsymposium der GdP 15

Service
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf – Teil I
Familienpflegezeit  17

Vermischtes 18 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Besoldungslücke klafft weiter auseinder. Die aktuellen Zahlen präsentiert der 
DGB in seinem diesjährigen Besoldungsreport. Kritiker könnten einwenden: Diese 
Erkenntnis ist doch nicht neu. Stimmt. Seit der Föderalismusreform I von 2006 öff-
net sich die Schere. Es ist eine ausdifferenzierte Besoldungsspreizung in Deutsch-
land entstanden, weil die Länder die Ergebnisse der Tarifrunden sehr unterschied-
lich auf die Besoldung ihre Beamtinnen und Beamten übertragen haben und dies 
auch weiterhin so handhaben. In der Summe hat nur Bayern seit 2008 die Tarifer-
gebnisse übertragen. Manche Länder weichen vom Zeitpunkt ab, andere vom 
prozentualen Erhöhungsbetrag, wieder andere machen Unterschiede bei den Be-
soldungsgruppen. Und dann gibt es noch diejenigen, auf die das alles zutrifft.  
Das Resultat ist eine Besoldungslücke und eine immer unübersichtlichere Besol-
dungslandschaft. Umso wichtiger ist eine gründliche Analyse der Besoldungsent-
wicklung, wie sie der DGB vornimmt. Der Besoldungsreport ist mittlerweile eine 
unverzichtbare Grundlage für die Bewertung der Besoldungspolitik des Bundes 
und der Länder geworden. 
Die Diskussion um die Besoldungslücke entspringt der Gerechtigkeitsfrage. Ist es 
gerecht, dass eine hessische Polizeivollzugsbeamtin weniger verdient als eine 
 baden-württembergische? Ist es gerecht, dass ein Lehrer in Schleswig-Holstein 
schlechter bezahlt wird als ein Lehrer in Bayern? Als beamtenpolitische Spitzenor-
ganisation setzen wir uns dafür ein, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
nicht nach Kassenlage besoldet werden. Und auch dank des gewerkschaftlichen 
Engagements gibt es erfreuliche Wendungen. Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, auf 
Brandenburg aufzuschließen und Rheinland-Pfalz vollzieht die Kehrtwende von 
der 1-prozentigen Besoldungsanpassung pro Jahr hin zur zeit- und wirkungsglei-
chen Übertragung des Tarifergebnisses.

Es lohnt sich also, das gewerkschaftliche Engagement!
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DGB präsentiert Besoldungsreport 2015

Besoldungslücke: 
Fortschreibung der 
 Ungerechtigkeit
Jahrzehntelang war es geübte Praxis, die vereinbarten Tarifanpassungen im öffent
lichen Dienst zeit und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten zu über
tragen. Dafür konnte sich der DGB als beamtenpolitische Spitzen organisation oft 
erfolgreich einsetzen. Zudem waren sich die Dienst  herren ihrer besonderen Verant
wortung für die eigenen Be schäftigten be wusst und ein Gleichklang der Tarif und 
Besoldungsanpassungen für sie selbstverständlich. In den vergangenen Jahren setzt 
sich jedoch zunehmend eine Besoldungspolitik nach Kassenlage durch. Dies zeigt 
der DGB Besoldungsreport 2015.
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„Die Kassenlage der Länder darf nicht über Einkommen und 
Qualität des öffentlichen Dienstes vor Ort entscheiden“, so 
die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack anlässlich 
der Veröffentlichung des DGB Besoldungsreport 2015. Doch 
genau das scheint der Fall zu sein. „Noch Anfang der 70er 
Jahre wurde das Dienstrecht zentralisiert um einen Besol-
dungswettbewerb zu verhindern“, so Hannack weiter. Seiner-
zeit hatten die Länder sich gegenseitig das Personal abge-
worben und die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz 
auf den Bund sollte dieses Ringen um die besten Köpfe been-
den. Vor nunmehr neun Jahren wurde mit der Föderalismus-
reform I das Rad zurückgedreht. Die Auswirkungen dieses 
Handelns – insbesondere auf die Besoldung – sind deutlich 
erkennbar. Bereits vor Abschluss der Besoldungsrunden 2015 
zeigt sich, dass die Besoldungslücke zwischen dem am besten 
und am schlechtesten besoldenden Dienstherrn im Vergleich 
zum Vorjahr allenfalls geringfügig kleiner geworden ist. Der-
zeit liegt Berlin 15 Prozent hinter Bayern, das allerdings das 
Tarifergebnis für 2015 und 2016 erst noch auf seine Beamtin-
nen und Beamten übertragen wird. 

Die Tarifergebnisse 2015
Am 28. März 2015 konnten sich die Tarifvertragsparteien ver.di, 
GdP, GEW und IG BAU mit der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) auf ein Tarifergebnis für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes von 15 Bundeslän-
dern einigen. So steigen deren Löhne rückwirkend zum 1. März 
dieses Jahres um 2,1 Prozent und zum 1. März 2016 um 2,3 
Prozent, mindestens aber um 75 Euro. Hessen, das nicht Mit-
glied der TdL ist und eigenständig mit den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes verhandelt, wird die Tarifentgelte zum 
1. März dieses Jahres um 2 Prozent und zum 1. März 2016 um 
2,4 Prozent, mindestens aber um 80 Euro erhöhen.

Stand der Besoldungsrunden 2015
Bereits vor Beendigung der Tarifverhandlungen haben fünf 
Bundesländer über das ob und wie der Anpassung von Besol-
dung und Versorgung ihrer Beamtenschaft entschieden. So 
passt Berlin die Bezüge zum 1. August 2015 um 3,2 Prozent 
(abzüglich 0,2 Prozentpunkten für die Versorgungsrücklage) 
an, um schrittweise die Besoldungslücke zu Brandenburg zu 
schließen. Die hessische Landesregierung bleibt bislang bei 
der von ihr angekündigten Nullrunde für dieses Jahr und 
Mecklenburg-Vorpommern hat die Beträge bereits zum 1. Ja-
nuar 2015 um 2 Prozent angehoben. Zudem erfolgt in Nie-
dersachsen zum 1. Juni 2015 eine Erhöhung um 2,5 Prozent. 
Baden-Württemberg wies zunächst die Forderung des DGB 
nach einer zeit- und wirkungsgleichen Übertragung des Tarif-
ergebnisses auf seine Beamtenschaft zurück. Nun soll dieses 
zumindest auf die Beamtinnen und Beamten bis einschließ-
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*  Summe aus jährlichem Grundgehalt Endstufe, allg. Stellenzulage/Strukturzulage, 
Sonderzahlung(en); eigene Berechnungen DGB BVV, Abt. OEB; März 2015.

Abb. 2: A9-Jahresbruttobesoldung 2015 bei Annahme einer  
40-Stunden-Woche* (in Euro)
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34.000 Länder mit höherer Wochenarbeitszeit

Abb. 1: A9-Jahresbruttobesoldung 2015* (in Euro)
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lich Besoldungsgruppe A9 1:1 (abzüglich 0,2 Prozentpunkten 
für die Versorgungsrücklage) übertragen werden. Bei A10 
und A11 ist eine zeitliche Verschiebung der ebenfalls um 0,2 
Prozentpunkte verminderten Erhöhung um vier Monate und 
ab A12 um acht Monate geplant. Die Hansestadt Bremen 
wird das Ergebnis zeitlich verzögert um vier Monate zum je-
weils 1. Juli und Sachsen-Anhalt ebenfalls zeitlich verzögert 
zum jeweils 1. Juni übertragen. 
Lediglich fünf Bundesländer kündigten an, der Erwartung nach 
der zeit- und wirkungsgleichen Übertragung nachkommen zu 
wollen. Darunter neben Bayern, Hamburg, Sachsen und Schles-
wig-Holstein (2016 erst zum 1. Mai) auch Rheinland-Pfalz, das 
seit 2012 die Bezüge jährlich nur um 1 Prozent angehoben 
hatte und dies ursprünglich bis 2017 so fortführen wollte. 
Unklar ist derzeit noch, wie sich Brandenburg, Nordrhein-West-
falen und Thüringen verhalten werden. Das Saarland hat eine 
Übertragung bereits abgelehnt. Der bundesweite Trend, vom 
Prinzip „Besoldung folgt Tarif“ abzukehren, setzt sich damit 
offensichtlich auch 2015 weiter fort. Welche Auswirkungen 
dies auf die Entwicklungen der Bezüge hat, lässt der Besol-
dungsreport 2015 des DGB erkennen.

DGB Besoldungsreport 2015
Um die Einkommensentwicklung der Beamtinnen und Beam-
ten anschaulich darzustellen, hat der DGB auch in diesem 
Jahr wieder einen Besoldungsreport veröffentlicht. Anhand 
der Besoldungsgruppen A5, A9 und A13 erläutert dieser  die 
aktuelle Besoldungssituation in Deutschland. Im Folgenden 
schildert das Magazin für Beamtinnen und Beamte die Situa-
tion am Beispiel der Besoldungsgruppe A9.

Aktuelle Jahresbruttobesoldung
Aus Abbildung 1 geht hervor, wie hoch die Jahresbruttobesol-
dung der Besoldungsgruppe A9 bei den 17 Dienstherren ak-
tuell ausfällt. Die als „Erhöhungsbetrag der Besoldungsrunde 
2015“ rot markierte Summe macht deutlich, um welchen Be-
trag einige der Bundesländer bereits vor dem Tarifergebnis 
TV-L die Besoldung ihrer Beamtinnen und Beamten erhöht 
haben. Die Beträge setzen sich zusammen aus dem Grundge-
halt in der Endstufe, der allgemeinen Stellenzulage bzw. 
Strukturzulage sowie eventuell gezahlten Einmal- und Son-
derzahlungen. Die durchschnittliche A9-Jahresbruttobesol-
dung für 2015 liegt aktuell bei 37.918,19 Euro. Berlin und 
Brandenburg weisen mit 2.036,38 Euro bzw. 1.757,39 Euro 
weniger die größte Differenz dazu auf. Aber auch das Saar-
land und Niedersachsen, die beide das Tarifergebnis nicht 
übertragen werden, liegen unterhalb des aufgrund der aus-
stehenden Erhöhungen noch steigenden Durchschnitts. Zwi-
schen Berlin als Schlusslicht und dem Bund als derzeitigem 
Spitzenreiter liegen 4.114,04 Euro und damit eine Diskre-
panz von 11,46 Prozent. Sobald Bayern das Tarifergebnis auf 
seine Beamtenschaft zeit- und wirkungsgleich übertragen 
hat, wird der Freistaat den Bund als „bestbesoldenden“ 
Dienstherrn ablösen und die Besoldungslücke um rund 1 Pro-
zentpunkt wachsen. 

Gewichtung nach Arbeitszeit
Um eine bessere Vergleichbarkeit der oben aufgezeigten Be-
träge herzustellen, bietet sich die Berücksichtigung der beim 
jeweiligen Dienstherrn geltenden Wochenarbeitszeit an. Zwar 
beträgt diese bei der Mehrheit 40 Stunden, doch müssen die 

„Es ist geschafft, wir haben jetzt 

monatlich unsere Zusatzrente.“
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aus. Gefolgt vom Bund mit 4,35 Prozent 
und Berlin mit 4,28 Prozent. Auffällig ist, 
dass bei diesen beiden Dienstherren die 
Diskrepanz zur fiktiven Monatsbruttobe-
soldung im Vergleich zur Besoldungsgrup-
pe A5 abnimmt, während sie in Hessen und 
Rheinland-Pfalz größer wird.

Beamtinnen und Beamten im Bund sowie in Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein (rot mar-
kiert) auch 2015 wöchentlich eine Stunde und in Hessen gar 
zwei Stunden länger Dienst leisten. Ausgehend davon, dass 
auch bei den genannten fünf Dienstherren die Arbeitszeitre-
gelungen eine 40-Stunden-Woche vorsehen würden, hat dies 
eine der reduzierten Arbeitszeit entsprechende Verminderung 
der dort gezahlten Bezüge zur Folge. Diese Betrachtungswei-
se führt insbesondere in Hessen zu einer erheblichen Redu-
zierung der Jahresbruttobesoldung (vgl. Abbildung 2). So er-
hielten die dortigen Beamtinnen und Beamten – bei Annah-
me einer 40-Stunden-Woche – 1.839,85 Euro weniger, als sie 
derzeit bei einer 42-Stunden-Woche erhalten. Bei den ande-
ren vier Dienstherren würde sich die Jahresbruttobesoldung 
um bis zu 975 Euro reduzieren. 

Wie hoch müsste die Besoldung eigentlich sein? 
Darüber hinaus zeigt der Besoldungsreport 2015 auf, wie sich 
die monatliche Bruttobesoldung entwickelt hätte, wären die 
Tariferhöhungen seit 2008 stets übertragen worden. Den je-
weiligen Berechnungen der Monatsbruttobesoldung 2015 
fiktiv liegt der in der Besoldungstabelle A (West) festgesetzte 
Grundgehaltssatz in der Endstufe – Stand 2006 – sowie der 
jeweilige Betrag der damals gezahlten allgemeinen Stellenzu-
lage zugrunde. Um die reale und die fiktive Monatsbruttobe-
soldung der einzelnen Dienstherren vergleichbar zu machen, 
wurden eventuell gezahlte Sonderzahlungen herausgerech-
net. Schließlich haben die Gesetzgeber diese seit 2002 ganz 
unterschiedlich geregelt (Wegfall, Festbetrag oder Integration 
in das Grundgehalt), sodass ihre Berücksichtigung bei der 
Frage der prozentualen Erhöhungen das Ergebnis verzerren 
würde. Zudem wurden ebenfalls im Sinne der Vergleichbar-
keit der einzelnen Dienstherren die errechneten Beträge auf 
eine 40-Stunden-Woche umgerechnet. Bei der Besoldungs-
gruppe A9 führt diese Betrachtung zu folgendem Bild (vgl. 
Abbildung 3):
Der Grundgehaltssatz dieser Besoldungsgruppe betrug 2006 
monatlich 2.533,80 Euro brutto und die Stellenzulage 64,08 
Euro brutto. Wären diese beiden Beträge entsprechend der 
Tarifeinigungen (TVöD, TV-L sowie TV-H) prozentual erhöht 
worden, ergäbe sich für die der TdL angehörenden Bundes-
länder eine Monatsbruttobesoldung 2015 von 3.109,17 
Euro, beim Bund erhielten die Beamtinnen und Beamten 
3.223,47 Euro und in Hessen 3.063,58 Euro. In Berlin, wel-
ches 2013 wieder der TdL beitrat, beträgt der Bemessungs-
satz im Jahr 2015 98,5 Prozent der geltenden TV-L-Entgeltta-
belle. Folglich reduziert sich die fiktive Monatsbruttobesol-
dung beim Dienstherrn Berlin um 1,5 Prozentpunkte auf 
3.062,53 Euro brutto. Mit 5,44 Prozent und 5,17 Prozent fällt 
die Abweichung in Rheinland-Pfalz und Hessen am größten 

Der Report steht Ihnen 
im Internet unter 

www.dgb.de/-/4vS
zur Verfügung

Abb. 3: Vergleich der realen mit der fiktiven A9-Monatsbrutto-
besoldung bei Annahme einer 40-Stunden-Woche* (in Euro)

A9-Monatsbruttobesoldung 2015 real A9-Monatsbruttobesoldung 2015 fiktiv

*  Ohne Einmal- und Sonderzahlungen; Summe aus jährlichem Grundgehalt 
Endstufe und allg. Stellenzulage/Strukturzulage; eigene Berechnungen 
DGB BVV, Abt. OEB; März 2015.
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